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Branchen-News aus der Welt des Rechts
VERANSTALTUNG

DER WOCHE

D ie Mitgliederversammlung
des internationalen Ars Legis

Netzwerks fand heuer in Wien,
im Dachgeschoß des Justizpalas-
tes, statt. An der Veranstaltung,
die von der Mitgliedskanzlei Kraft
& Winternitz organisiert wurde,
nahmen Wirtschaftskanzleien aus
den EU-Mitgliedstaaten, aus der
Schweiz und Norwegen teil. Die
Vorträge anlässlich der Eröff-
nungsveranstaltung hielten der
Ars-Legis-Förderpreisträger Den-
nis Heidschmidt und Gregor
Beer, Partner bei Kraft & Winter-
nitz, Christian Winternitz, Grün-
dungspartner von K & W, freute
sich über die gelungene Veranstal-
tung, die man bei einem Dinner
im Sacher ausklingen ließ.

A nfang Oktober beschäftigte
sich eine Diskussionsrunde in

der BelEtage der Kanzlei CHSH
mit den Auswirkungen der neuen
Insolvenzordnung. Unter der Mo-

deration von Irene Welser, Mana-
ging Partner CHSH, diskutierten
Franz Mohr, Justizministerium,
der Leiter des Bereichs Insolvenz
des KSV 1870, Hans-Georg Kant-
ner, Andreas Konecny, Uni
Wien, und Insolvenzrichter Ru-
dolf Winter.

D er Verlag Lexis Nexis präsen-
tierte vor Kurzem die dritte

Auflage des Standardwerks „Un-
ternehmenspachtrecht“ von Arno

Brauneis, Partner bei Brauneis
Klauser Prändl Rechstanwälte.
Die Erläuterungen anhand prakti-
scher Beispiele machen das Buch
auch für den Laien interessant.

AWARD/
DEAL DER WOCHE

D ie Kanzlei KWR Karasek
Wietrzyk Rechtsanwälte er-

hielt den Corporate International
Global Award als „White Collar

Crime Law Firm of the Year 2011
– Austria“. Die Entscheidung der
Jury fiel auch deshalb auf KWR,
da die Kanzlei mit dem Wirt-
schaftsstrafrechtsexperten Wolf-
gang Brandstetter über eine
überdurchschnittlich hohe Exper-
tise verfügt. „Es freut uns ganz be-
sonders, diese Auszeichnung für
unsere Beratungstätigkeiten im
Wirtschaftsstrafrecht zu erhal-
ten“, sagt Managing-Partner Tho-
mas Frad.

D ie PAA-Laboratories-Gruppe,
Entwickler von Zellkulturme-

dien für die biomedizinische For-
schung, wurde an die Healthcare-
Sparte des General-Electric-Kon-
zerns verkauft. Der Verkäufer ver-
traute auf die rechtliche Expertise
von Dorda Brugger Jordis. Verant-
wortlich waren Seniorpartner
Christian Dorda und Rechtsan-
walt Michael Riegler.

B ei der vierten Erweiterungs-
phase des Designer-Outlet

Parndorf wurde McArthurGlen
von Wolf Theiss Rechtsanwälte
beraten. Koordiniert wurde das
Anwaltsteam, darunter Partner
Martin Abram und Rechtsanwalt
Karl Koller, von Peter Oberlech-
ner, Partner und Leiter der Real-
Estate-Praxisgruppe, und von
Rechtsanwältin Birgit Kraml.

Christian Winternitz und Gregor
Beer, Kraft & Winternitz. Foto: K & W

Diskussionsrunde zur Insolvenz-
ordnung bei CHSH. Foto: CHSH

Christian Dorda und Michael Rieg-
ler, Dorda Brugger Jordis. Foto: DBJ

Experte hält
Prozesskosten
für abzugsfähig
Für Finanzsenatsmitglied Renner
ist neue deutsche Judikatur auch
in Österreich argumentierbar.

[WIEN/KOM] Der deutsche Bundes-
finanzhof lässt den Abzug von
Prozesskosten vom steuerpflich-
tigen Einkommen neuerdings zu.
Die oberste Steuerinstanz hält die
Aufwendungen für Zivilverfahren
sowohl auf Kläger- als auch auf
Beklagtenseite für in aller Regel
„zwangsläufig“ und damit als
außergewöhnliche Belastung ab-
zugsfähig, weil der Einzelne im
Rechtsstaat Ansprüche nicht „ei-
genmächtig-gewaltsam“ durchset-
zen kann, sondern sich in letzter
Konsequenz auf den Staat und
dessen Gewaltmonopol verlassen
muss. Außer bei mutwilligen oder
unangemessen teuren Prozessen
ist für den BFH von einer freiwilli-
gen Übernahme des Prozesskos-
tenrisikos keine Rede mehr.

Bernhard Renner, Senatsvor-
sitzender im Unabhängigen Fi-
nanzsenat, hält diese neue Linie
auch in Österreich für angebracht.
Da Streitparteien zur gewaltfreien
Lösung auf den Gerichtsweg ver-
wiesen sind, lasse sich jedenfalls
argumentieren, dass Zivilprozess-
kosten Kläger und Beklagtem „un-
abhängig vom Gegenstand des
Zivilrechtsstreits aus rechtlichen
Gründen zwangsläufig erwachsen
können“, so Renner in der Steuer-
und WirtschaftsKartei SWK.

Justizzentrum Wien: Der Weg zu Ge-
richt ist selten ganz freiwillig. [ Clemens Fabry ]
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Reparatur durch bloße Übersiedlung?
Stiftungseingangssteuer. Die verfassungswidrige Steuer für Grundstückzuwendungen soll in
ein anderes Gesetz übertragen werden, die Einheitswerte bleiben Bemessungsgrundlage.
VON ERNST MARSCHNER

[LINZ] Die Bewertung von Grund-
stücken mit den sogenannten Ein-
heitswerten findet sich in einigen
Gesetzen wieder. Mit dieser stan-
dardisierten Steuerbemessungs-
grundlage erspart sich die Finanz-
verwaltung viel Arbeit bei der Be-
wertung. Allerdings wurden die
Einheitswerte letztmalig in den
1970er-Jahren individuell festge-
stellt und seither nur sporadisch
und schematisch angehoben. Der
Einheitswert spiegelt daher nur
einen Wert wider, den eine Liegen-
schaft vor Jahrzehnten hatte. Im
Verhältnis zum wahren Wert
kommt es wegen unterschiedli-
cher Wertentwicklungen zu höchst
unterschiedlichen Ergebnissen.

Bruchteil des realen Wertes
Der Verfassungsgerichtshof hält
die Einheitswerte an sich für ver-
fassungskonform (B 1534/07). Al-
lerdings können die konkreten
steuerlichen Auswirkungen der
Einheitswerte ein einzelnes Steu-
ergesetz oder einzelne Bestim-
mungen verfassungswidrig ma-
chen. Prominenteste „Opfer“ sind
die Erbschafts- und Schenkungs-
steuer, die im Jahr 2007 aufgeho-
ben wurden (G 54/06, G 23/07).
Der VfGH hielt es für unsachlich,
dass für Liegenschaften ein Bruch-
teil ihres wahren Wertes als Be-
messungsgrundlage dient, wäh-
rend die Steuer auf andere Gegen-
stände zum Verkehrswert berech-
net wird. Aber auch die Bewertung
mit dem Verkehrswert wäre un-
sachlich gewesen, da der Erbe
eines Grundstücks möglicherweise
nicht die Mittel zur Verfügung hat,
die Steuer begleichen.

Die Politik beschloss Anfang
2008, das Erbschafts- und Schen-
kungssteuergesetz (ErbStG) mit
31. Juli 2008 auslaufen zu lassen.
Allerdings sollte die im ErbStG ver-
ankerte Besteuerung von Vermö-
genszuwendungen an Stiftungen
weitergeführt werden, weshalb mit
1. August 2008 das Stiftungsein-
gangssteuergesetz (StiftEG) ent-
stand. Die Bewertungsbestimmun-
gen wurden aus dem ErbStG über-
nommen, wobei auch die Bewer-

tung von Liegenschaften mit dem
dreifachen Einheitswert beibehal-
ten wurde. Als Begründung führte
der Gesetzgeber aus, dass durch
den niedrigeren Steuersatz (nur
2,5 % gegenüber einer bis zu 60 %
progressiv ansteigenden Schen-
kungssteuer) das Gesetz auch vom
VfGH akzeptiert werden würde.

Es dauerte nicht lange, bis die
erste Stiftung versuchte, auch das
StiftEG vor dem VfGH zu Fall zu
bringen, was jedoch gründlich
misslang (G 150/10). Der VfGH be-
hielt zwar die Verwendung des
dreifachen Einheitswertes für ver-
fassungswidrig, hatte aber gegen
eine Stiftungseingangsbesteuerung
an sich nichts einzuwenden. Der
VfGH befand eine Bewertung von
Liegenschaften mit ihrem wahren
Wert als sachliche Lösung. Der
Gedanke der Verwaltungsverein-
fachung zieht nicht, da ohnehin
nicht sonderlich viele Stiftungen
errichtet werden. Und: Im Gegen-
satz zur Erbschafts- und Schen-
kungssteuer geht es bei der Stif-
tungseingangssteuer „typischer-
weise um planbare Zuwendungen
unter Lebenden und die Zuwen-
dung von Grundbesitz an eine Pri-
vatstiftung [hat] regelmäßig eine
völlig andere Funktion und Ziel-
setzung als die Vererbung oder die
Schenkung von Grundbesitz“.

Allerdings hob der VfGH nur
die Stammfassung des § 1 Abs 5
StiftEG auf – der entscheidungswe-
sentliche Satz wurde nämlich in-
zwischen (aus anderen Gründen)
novelliert und ist daher (noch) in
Geltung. Dem Hörensagen nach
wollte man auf das VfGH-Erkennt-

nis vorerst nicht reagieren. Aller-
dings gibt es weitere Beschwer-
den, was nun zu einem neuen
Beschluss des VfGH führte, auch
die aktuelle Fassung des § 1 Abs 5
StiftEG zu prüfen. Eine weitere
Aufhebung erscheint sehr wahr-
scheinlich.

Grunderwerbsteuer wird fällig
Ende September 2011 hat das Fi-
nanzministerium den Begutach-
tungsentwurf zum steuerlichen
Teil des Budgetbegleitgesetz 2012
vorgelegt, der auch eine Reparatur
der Stiftungseingangsbesteuerung
enthält. Vorauszuschicken ist, dass
die unentgeltliche Zuwendung von
Liegenschaften an eine Privatstif-
tung bisher mit 2,5 % Stiftungs-
eingangssteuer zuzüglich 3,5 %
Grunderwerbsteueräquivalent
vom dreifachen Einheitswert be-
rechnet wurde. Wegen dieses Zu-
schlags besteht eine Befreiung von
der Grunderwerbsteuer. Diese Be-
steuerung soll ab Beginn des Jah-
res 2012 aus dem StiftEG entfernt
und die bisherige Befreiung im
GrEStG gestrichen werden. Die
unentgeltliche Zuwendung von in-
ländischen Liegenschaften an eine
Stiftung soll ab 2012 mit 3,5 %
Grunderwerbsteuer zuzüglich
2,5 % Stiftungseingangssteueräqui-
valent vom dreifachen Einheits-
wert berechnet werden. Die bishe-
rige Verfassungswidrigkeit soll da-
her durch Verlagerung derselben
Bemessungsgrundlage und dessel-
ben Steuersatzes in ein anderes
Gesetz behoben werden. Die Fi-
nanzverwaltung scheut daher wei-
terhin davor zurück, die Bewer-

tung von Liegenschaften auf neue
Beine zu stellen.

Ob mit der Verschiebung in
ein anderes Gesetz eine verfas-
sungskonforme Regelung geschaf-
fen wird, kann bezweifelt werden.
Der Gesetzgeber eröffnet sich viel-
mehr weitere Fronten. Durch die
Befreiung von Grundstücken im
StiftEG und den Umstand, dass
von der Grunderwerbsteuer nur
inländische Grundstücke erfasst
werden, wird die Zuwendung von
ausländischen Grundstücken an
eine Stiftung gar nicht mehr be-
steuert. Dass es sich hiebei um
kein Versehen handelt, halten die
Erläuterungen zum Ministerialent-
wurf ausdrücklich fest. Die Aus-
nahme für ausländische Grund-
stücke erscheint auf den ersten
Blick unverständlich.

Kein direkter Vergleich möglich
Die Bezugnahme auf die Einheits-
werte im GrEStG wurde bisher
vom VfGH nicht geprüft. Bei einem
Gesetz, das nur Grundstücke be-
handelt, ist es wesentlich schwie-
riger, eine Verfassungswidrigkeit
aufzuzeigen, weil der – gegebenen-
falls unsachliche – Vergleich mit
anderem Vermögen fehlt. So hat
etwa die Grundsteuer der verfas-
sungsrechtlichen Prüfung stand-
gehalten. Wenn man aber die
Stiftungseingangsbesteuerung im
wirtschaftlichen Gesamtkontext
sieht (nur verstreut auf zwei Geset-
ze), könnte meines Erachtens die
Verfassungswidrigkeit der Bezug-
nahme auf die Einheitswerte erst
recht in das GrEStG hineingetra-
gen werden.

Bei gemischten Schenkungen
erhält der Stifter zwar eine Gegen-
leistung, die jedoch unter der Hälf-
te des Verkehrswertes der an die
Stiftung zugewendeten Liegen-
schaft liegt. Im StiftEG konnte bis-
her durch Festlegung der Gegen-
leistung in Höhe des dreifachen
Einheitswertes eine Besteuerung
zur Gänze vermieden werden.
Dies ist im GrEStG nicht mehr der
Fall, da jegliche Gegenleistung in
die Bemessung der GrESt einfließt.
MMag. Dr. Ernst Marschner LL.M.

ist Steuerberater bei
Ernst & Young in Linz.

Auf einen Blick
Der Verfassungsgerichtshof hat im
März eine Bestimmung aufgehoben,
mit der die Besteuerung der
unentgeltlichen Zuwendung von
Grundstücken an Privatstiftungen
nach Maßgabe der Einheitswerte
geregelt war. Diese sind im Vergleich
zum Verkehrswert deutlich zu
niedrig, die Zuwendung anderen
Vermögens daher benachteiligt.
Mittlerweile gilt eine neue Fassung

des Gesetzes, die sich aber nicht
grundsätzlich von der alten
unterscheidet. Die Einwände gegen
die vorige Regelung „scheinen in
gleicher Weise auf die hier
maßgebliche Fassung“ zuzutreffen,
so der VfGH (B 1023/10). Eine
neuerliche Aufhebung gilt als
wahrscheinlich; die geplante
„Reparatur“ durch den Gesetzgeber
stößt erneut auf Expertenbedenken.


